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Landeshauptstadt

Beschluss-
drucksache b

In den Stadtbezirksrat Ricklingen
In den Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und 
Liegenschaftsangelegenheiten
In den Verwaltungsausschuss
An den Jugendhilfeausschuss (zur Kenntnis)

 

 Nr.

 Anzahl der Anlagen

 Zu TOP

1257/2013

3

BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
Kita Butjerbrunnenplatz, Neubau einer 4-Gruppen-Kit a

Antrag,

der Haushaltsunterlage Bau gem. § 12 GemHKVO zum Neubau der 4-Gruppen Kita 1.
Butjerbrunnenplatz in Höhe von insgesamt 3.364.000 € durch den Stadtbezirksrat 
(inhaltliche Zuständigkeit)

und

der Mittelfreigabe in Höhe von 3.364.000 € durch den Verwaltungsausschuss, 2.
vorbereitet durch den Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Liegen-
schaftsangelegenheiten (finanzielle Zuständigkeit)

zuzustimmen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Bei der Umsetzung der Maßnahme gibt es keine spezifische Betroffenheit. Die mit der 
Beschlussempfehlung verfolgte Zielsetzung wirkt sich in gleicher Weise auf Frauen und 
Männer aus. Die neue Krippengruppe im Rahmen des Ausbauprogramms U3 fördert die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Im Rahmen der Aufnahmekriterien werden zudem familiäre Rahmenbedingungen und 
Lebenssituationen bei der Platzvergabe berücksichtigt. Die gesetzlichen Vorgaben einer 
wohnortnahen und bedarfsgerechten Betreuung werden bei der Planung von Betreuungs-
einrichtungen immer beachtet.



- 2 -

Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:

Teilfinanzhaushalt  19 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme 36501333 Kita Neu 4-Gruppen-Kit a
 
Einzahlungen Auszahlungen

Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 231.000,00

Baumaßnahmen 3.364.000,00

Saldo Investitionstätigkeit -3.133.000,00

Teilergebnishaushalt  19, 51
Angaben pro Jahr

Produkt 36501
11118

Kindertagesbetreuung
Gebäudemanagement

 
Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

Auflösung Sonderposten (anteilige 
Zuwendungen) 2.500,00

Sach- und Dienstleistungen 40.400,00

Abschreibungen 37.000,00

Zinsen o.ä. (TH 99) 78.400,00

Saldo ordentliches Ergebnis -153.300,00

Anmerkung
Die Programmdrucksache zur Neugründung von Kita- und Krippengruppen inklusive der 
Betriebs- und der Einrichtungskosten wird aus terminlichen Gründen zur Beschleunigung 
des Verfahrensablaufes separat in den Gremienlauf gegeben und sind nicht Inhalt dieser 
Beschlussfassung.

Sach- u. Dienstleistungen:
Bauliche Unterhaltung gemäß Richtwert der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement), 1,2 % von 3.364.000,00 €.

Abschreibungen:
1,1 % von 3.364.000,00 €

Zinsen:
Kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 5 % auf die durchschnittlich (zu 50%) gebundene 
Investitionssumme von 3.133.000,00 €.

Die jährlich zusätzlich anfallenden Aufwendungen in Höhe von 153.300,00 € führen direkt 
oder indirekt (durch die interne Leistungsverrechnung/Nutzungsentgelte) zu erhöhten Auf-
wendungen im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung.

Finanzierung
Aus dem Teilfinanzhaushalt 2013 des Fachbereiches Gebäudemanagement aus der 
Investitionsprogrammposition 36501333 Kita Neubau einer 4-Gruppen-Kita werden Mittel in 
Höhe von 250.000 € zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2014 werden aus gleicher Position 
weitere 2.300.000 € und im Jahr 2015 werden Mittel in Höhe von 814.000,00 € vorgesehen.

Die Finanzierung der Folgejahre steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Teil-
finanzhaushalts des Fachbereiches Gebäudemanagement.
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Von der Niedersächsischen Landesschulbehörde sind Mittel in Höhe von 231.000,00 € 
entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den Ausbau der 
Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahre in Aussicht gestellt worden. 

Es wurde ein Antrag bei ProKlima zum Passivhausförderprogramm gestellt. Es wird hieraus 
mit einem Zuschuss in Höhe von 40.000 € gerechnet.

Begründung des Antrages
Kindertagesstättenentwicklung 
Im Stadtbezirk Ricklingen besteht nach wie vor ein hoher Bedarf an Kinderbetreuungs-
plätzen für Krippenkinder (0 - 3 Jahre) und Kindergartenkindern (3 - 6 Jahre). Vor dem 
Hintergrund des ab dem 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz 
für unter dreijährige Kinder und den derzeit vorliegenden Prognosen zur Bevölkerungsent-
wicklung ist eine Kindertagesstätte für die zukünftige Bedarfsdeckung erforderlich. 
Um die vorhandenen Grundstücksressourcen optimal auszunutzen und dem Bedarf im 
Stadtteil zu begegnen, wird die Einrichtung von zwei Krippengruppen (30 Kinder in Ganz-
tagsbetreuung) und zwei Kindergartengruppen (50 Kinder in Ganztagsbetreuung) vorge-
schlagen. Dabei werden die beiden Kindergartengruppen aus mobilen Raumeinheiten an 
der Grundschule Stammesstraße 53 in den Neubau am Butjerbrunnenplatz übergeleitet. 
Diese beiden Gruppen sind mit DS 1386/2011 als Vorlaufgruppen für eine dauerhafte 
Kindertagesstätte geplant worden. 

Die geplante Einrichtung erweitert die Angebotspalette an Betreuungsplätzen im Stadtbezirk 
und trägt zum Ausbau der Kinderbetreuung bei. Dies erleichtert Eltern die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf.

Die Verwaltung geht davon aus, dass die Platzkapazitäten ausgelastet sein werden und 
dieses Kinderbetreuungsangebot daher auch langfristig erforderlich sein wird.

Baubeschreibung
Zur Unterbringung der vier neuen Gruppen soll anstelle des bisher als Pfarrhaus genutzten 
Doppelhauses am westlichen Rand des Butjerbrunnenplatzes ein Neubau errichtet werden.

Einzelheiten der geplanten Baumaßnahme können den Anlagen 1 bis 3 entnommen 
werden.

Barrierefreiheit
Im Rahmen der Planung wurden die Aspekte der Barrierefreiheit untersucht und die durch-
zuführenden Maßnahmen mit der Behindertenbeauftragten der LHH abgestimmt. 
Das zweigeschossige Gebäude erhält einen Aufzug, behindertengerechte WCs und einen 
integrativen Waschraum. Die Außenanlagen sind barrierefrei.

Energetischer Standard
Die Kita wird als Passivhaus errichtet.

Terminplanung
Der Beginn der Baumaßnahmen ist für Ende 2013 geplant, die Fertigstellung soll zum 
Jahreswechsel 2014/2015 erfolgen.
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